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Erster Titel 
 
Allgemeine Bestimmungen                                                               Neue Regelung                                                     Bemerkungen 
 
 
Bestand der Ge-
meinde 

§ 1.  Die Stadt Illnau-Effretikon bildet eine 
Politische Gemeinde des Kantons Zürich. 
 

unverändert 
 
 

 

 Sie besorgt die öffentlichen Angelegenheiten, 
die sie selbst zu ordnen befugt ist oder die ihr 
vom Staat übertragen sind, einschliesslich des 
Schulwesens. Ausgenommen sind die kirchli-
chen Angelegenheiten. 
 

unverändert  

  Sie sorgt im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
die Erhaltung der Lebensgrundlagen und ist 
einer ökologisch, wirtschaftlich und sozial 
nachhaltigen Entwicklung verpflichtet.  

 

 
 
Organisations- 
form 

§ 2.  Für die Gemeinde gilt die Organisation 
mit Grossem Gemeinderat, nachstehend Ge-
meinderat genannt, im Sinne des Gemeindege-
setzes. 
 

Für die Gemeinde gilt die Organisation mit 
einem Parlament, nachstehend Grosser Ge-
meinderat genannt. 

Um begriffliche Verwirrungen zu vermeiden 
soll in der ganzen Gemeindeordnung statt vom 
Gemeinderat richtigerweise vom Grossen 

Gemeinderat geschrieben werden.  
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Zweiter Titel 
 
Die  Stimmberechtigten 
 
 
Wahlen und 
Abstimmungen 

§ 3.  Die Stimmberechtigten der Stadt üben ihr 
Stimm- und Wahlrecht in einem einzigen 
Wahlkreis durch die Urne aus. Für das Verfah-
ren gelten die Bestimmungen des Wahlgeset-
zes. 
 

Die Stimmberechtigten der Stadt üben ihr 
Stimm- und Wahlrecht in einem einzigen 
Wahlkreis durch die Urne aus. Für das Verfah-
ren gelten die Bestimmungen des Gesetzes 
über die politischen Rechte. 
 

Gesetz über die politischen Rechte vom 1. Sep-
tember 2003, LS 161 

 
 
 § 4.  Die Stimmberechtigten wählen durch die 

Urne: 
 
a) die Mitglieder des Grossen Gemeinderats; 
 
b) die Mitglieder und den Präsidenten oder die 

Präsidentin des Stadtrats; 
 
c) die Mitglieder der Fürsorgebehörde, der 

Vormundschaftsbehörde und der Schulpfle-
ge mit Ausnahme der Präsidenten oder Prä-
sidentinnen; 

 
d) drei Mitglieder der Baubehörde;  
 
e) den Friedensrichter oder die Friedensrichte-

rin; 
 

unverändert 
 

  
 a) unverändert 

 
 b) die Mitglieder und das Präsidium des   

    Stadtrates;  
 

 c) die Mitglieder der Fürsorgebehörde, der  
    Vormundschaftsbehörde und der Schul-  
    pflege mit Ausnahme des Präsidiums; 
 
 
d) unverändert 
 
e) unverändert 
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f) den Betreibungsbeamten oder die Betrei-
bungsbeamtin, die gleichzeitig die Aufga-
ben des Stadtammannamtes besorgen 

 f) fällt weg 
 
 
 

Wahl Stadtammann/ Betreibungsbeamter neu 
durch Stadtrat (wie übrige Abteilungsleitungen 
der Stadtverwaltung) (vgl. § 31 Abs. 2) 

 
 
Wahl- und  
Abstimmungs-
unterlagen 

§ 5. Für die Erneuerungswahlen der Behörden, 
mit Ausnahme des Gemeinderats, und der Be-
amtinnen oder Beamten, soweit diese von den 
Stimmberechtigten zu wählen sind, gelten die 
Bestimmungen des Wahlgesetzes über ge-
druckte Wahlvorschläge. Für Ersatzwahlen in 
diese Behörden sind die gesetzlichen Bestim-
mungen über Stille Wahlen anwendbar. 
 

Die Wahlen werden wie folgt durchgeführt: 
a) Stadtrat 
Die Wahlen des Stadtrates werden mit leeren 
Wahlzetteln durchgeführt. Im Übrigen gelten 
die Bestimmungen des Gesetzes über die poli-
tischen Rechte. 
Der Stadtrat legt den Wahlunterlagen ein Bei-
blatt bei, auf dem die Personen aufgeführt 
sind, die öffentlich zur Wahl vorgeschlagen 
werden. 
 

Wahlen durch Stimmberechtigte mit Vorver-
fahren gemäss §§ 48 ff. GPR 

- Stille Wahl für übrige Behörden er-
möglichen 

- Für Stadtrat keine Stille Wahl, aber 
Zettel mit gedruckten Wahlvorschlägen 
bzw. leerer Zettel mit Beiblatt der Vor-
geschlagenen  

  b) Baubehörde, Fürsorgebehörde, Vormund-
schaftsbehörde und Schulpflege 
Für die Wahlen der Mitglieder dieser Behör-
den  gelten die Bestimmungen des Gesetzes 
über die politischen Rechte über die Stille 
Wahl. Sind die Voraussetzungen für die Stille 
Wahl nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel 
verwendet.  
Der Stadtrat legt den Wahlunterlagen ein Bei-
blatt bei, auf dem die Personen aufgeführt 
sind, die öffentlich zur Wahl vorgeschlagen 
werden. 
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Obligatorisches 
Referendum 

§ 6.  Der Abstimmung durch die Urne sind 
unterstellt: 
 
1. Erlass und Änderung der Gemeindeord-

nung; 
 
2. Grenzänderungen, sofern Wohnbauten be-

troffen sind; 
 

3. Beschlüsse des Gemeinderats, die neue 
einmalige Ausgaben von über Fr. 3 000 000 
oder neue jährlich wiederkehrende Ausga-
ben von über Fr. 200 000 oder entsprechen-
de Ausfälle an Einnahmen verursachen. 

 

Der Abstimmung durch die Urne sind unter-
stellt: 
 
1.unverändert 
 
 
2.unverändert 
 
 
3.Beschlüsse des Grossen Gemeinderates, die 

neue einmalige Ausgaben von über  
Fr. 3 000 000 oder neue jährlich wiederkeh-
rende Ausgaben von über Fr. 200 000 oder 
entsprechende Ausfälle an Einnahmen ver-
ursachen; 

 
4.Initiativen nach Massgabe des kantonalen 

Rechts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vgl. § 96 GG 
(vgl. § 12) 

 
 

Fakultatives Refe-
rendum 

§ 7.  Die Stimmberechtigten entscheiden ferner 
an der Urne über Beschlüsse des Gemeinde-
rats: 
 
1. wenn die Mehrheit der bei der Beschluss-

fassung anwesenden Mitglieder des Ge-
meinderats dies in der gleichen Sitzung be-
schliesst; 

 
2. wenn innert zwanzig Tagen von der Be-

kanntmachung des Beschlusses an mindes-

Die Stimmberechtigten entscheiden ferner an 
der Urne über Beschlüsse des Grossen Ge-
meinderats: 
 
1.wenn die Mehrheit der bei der Beschlussfas-

sung anwesenden Mitglieder des Grossen 
Gemeinderats dies in der gleichen Sitzung 
beschliesst; 

 
2.unverändert 
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tens 500 Stimmberechtigte beim Stadtrat 
das schriftliche Begehren um Durchführung 
der Gemeindeabstimmung stellen; 

 
3. wenn innert der gleichen Frist mindestens 

ein Drittel der Mitglieder des Gemeinderats 
ein solches Begehren stellt. 

 
 
 
 
3.wenn innert der gleichen Frist mindestens 

ein Drittel der Mitglieder des Grossen Ge-
meinderats ein solches Begehren stellt. 

 
 
Ausschluss des 
Referendums 

§ 8.  Folgende Geschäfte des Gemeinderats 
können der Gemeindeabstimmung nicht unter-
stellt werden:  
 
1. die Wahlen; 
 
2. der jährliche Voranschlag und die Festset-

zung des Steuerfusses; 
 
3. die Abnahme der Rechnungen und des Ge-

schäftsberichts; 
 
4. die Genehmigung gebundener Ausgaben; 
 
5. Erlass und Änderung seiner Geschäftsord-

nung sowie Beschlüsse über deren Anwen-
dung; 

 
6. Genehmigung des Organisationsreglements; 
 

Folgende Geschäfte des Grossen Gemeinde-
rates können der Gemeindeabstimmung nicht 
unterstellt werden: 

 
1.unverändert 

 
2.unverändert 
 
 
3.unverändert 
 
 
4.fällt weg 
 
5.unverändert 
 
 
 
6.unverändert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fehler korrigieren: Gebundene Ausgaben 
werden nicht vom (Grossen) Gemeinderat be-
willigt. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 aufgehoben per 31. Dezember 2005 
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7. Beschlüsse, durch die das Eintreten auf 
Vorlagen des Stadtrats und von Kommissi-
onen mit selbständigen Verwaltungsbefug-
nissen abgelehnt wird, vorbehältlich des 
Rechts des Stadtrats, seine vom Gemeinde-
rat abgelehnten Anträge neben den Anträ-
gen und Beschlüssen des Gemeinderats zur 
Abstimmung zu bringen; 
 

8. 1 --- 
 
 
9. Beschlüsse, die mit einer Mehrheit von vier 

Fünfteln der anwesenden Mitglieder als 
dringlich erklärt worden sind, wenn der 
Stadtrat durch besonderen Beschluss sein 
Einverständnis damit erklärt. 

 

7.Beschlüsse, durch die das Eintreten auf Vor-
lagen des Stadtrats und von Kommissionen 
mit selbständigen Verwaltungsbefugnissen 
abgelehnt wird, vorbehältlich des Rechts 
des Stadtrats, seine vom Grossen Gemein-
derat abgelehnten Anträge neben den An-
trägen und Beschlüssen des Grossen Ge-
meinderats zur Abstimmung zu bringen; 
 

8.Beschlüsse über die Gültigkeit und über die 
vorläufige Unterstützung von Initiativen. 

 
9.unverändert 

 
 
 
 

 
10.Erwerb, Tausch und Veräusserung von 

Grundstücken sowie die Bestellung und 
Aufhebung von dinglichen Rechten an sol-
chen im Wert von mehr als  Fr. 2 000 000 
im Einzelfall. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Diese Beschlüsse erscheinen nicht im Kata-
log von § 93 GG. Ein Referendum gegen der-
artige Beschlüsse ist jedoch nicht sinnvoll.  
 
 
 
 
 
 
10. Abschaffung des fakultativen Referendums 
für Grundstücksgeschäfte des Finanzvermö-
gens.  
 

 
 
Eventual- und  
Alternativ- 
Abstimmungen 

§ 9.  Der Gemeinderat kann bei Urnenabstim-
mungen neben der Abstimmung über das Gan-
ze den Stimmberechtigten auch Fragen über 
einzelne Punkte unterbreiten oder zwei ver-
schiedene behördliche Vorschläge zur gleichen 

Der Grosse Gemeinderat kann bei Urnenab-
stimmungen neben der Abstimmung über das 
Ganze den Stimmberechtigten auch Fragen 
über einzelne Punkte unterbreiten oder zwei 
verschiedene behördliche Vorschläge zur glei-
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Sache einander gegenüberstellen. 
 

chen Sache einander gegenüberstellen. 
 

 
 
Vorbereitung der 
Wahlen und Ab-
stimmungen 

§ 10.  Der Stadtrat setzt die Wahl- und Ab-
stimmungstage unter Berücksichtigung der 
eidgenössischen und kantonalen Wahlen und 
Abstimmungen fest. 
 
Die Anträge über Sachgeschäfte sind den 
Stimmberechtigten spätestens am 19. Tag vor 
der Abstimmung mit einer Weisung zuzustel-
len.  
 

Der Stadtrat setzt die Wahl- und Abstim-
mungstage unter Berücksichtigung der eidge-
nössischen und kantonalen Wahlen und Ab-
stimmungen fest. 
 
Die Wahl- und Abstimmungsunterlagen wer-
den den Stimmberechtigten mindestens drei 
Wochen vor dem Wahl- und Abstimmungstag 
zugestellt. 

 
 
 
 
 
Vgl. § 62 Abs. 1 GPR 

 
 
Wahlbüro § 11.  Das Wahlbüro führt unter dem Vorsitz 

des Stadtpräsidenten oder der Stadtpräsidentin 
die Wahlen und Abstimmungen durch. Der 
Stadtschreiber oder die Stadtschreiberin führt 
das Sekretariat. 
 

unverändert  

 
 
Initiativrecht § 12.  Die Stimmberechtigten können über 

Gegenstände, die dem obligatorischen oder 
dem fakultativen Referendum unterstehen, der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Gemein-
derats eine Initiative einreichen.  
 
Auf Antrag des Gemeinderats können Initiati-

Das Initiativrecht richtet sich nach dem Ge-
meindegesetz. 
 
 
 
 
Die Stimmberechtigten können über Gegen-

Anpassen an das neue Gesetz über die politi-
schen Rechte 
neu formulieren ohne materielle Änderung 
 (vgl. §§  6 und 8 Ziff. 8) 
vgl. § 96 GG 
 
§ 127 GPR abschliessend 
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ven vom Bezirksrat als unzulässig erklärt wer-
den, wenn sie sich als Wiederholung eines 
innert Jahresfrist von der Gemeinde behandel-
ten Geschäftes darstellen und keine erhebli-
chen Tatsachen vorliegen, die eine nochmalige 
Behandlung rechtfertigen.  
 
Im Übrigen entscheidet der Gemeinderat über 
die Gültigkeit von Initiativen. Für die Ungül-
tigerklärung einer Initiative bedarf es einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder.  
 

stände, die dem obligatorischen oder dem fa-
kultativen Referendum unterstehen, eine Initia-
tive einreichen.  
 
Volksinitiativen sind dem Stadtrat, Einzeliniti-
ativen dem Büro des Grossen Gemeinderates 
einzureichen. 
 
Für die vollständige oder teilweise Ungültiger-
klärung und für die Trennung einer Initiative 
in mehrere Begehren ist die Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder des Gros-
sen Gemeinderates erforderlich. 

 
 
 
 
§§ 128 Abs. 3 GPR und 139 GPR 
 
 
 
Diese Bestimmung ist fakultativ (§ 129 Abs. 2 
GPR) 

 
 
Verfahren bei 
Initiativen 

§ 13.  Betrifft die Initiative einen Gegenstand 
des obligatorischen Referendums und wird sie 
von wenigstens 500 Stimmberechtigten oder 
mindestens 12 Mitgliedern des Gemeinderats 
unterstützt, so ist sie mit einem allfälligen Ge-
genvorschlag des Gemeinderats der Gemeinde 
zur Abstimmung vorzulegen. 
 
Eine Initiative, deren Gegenstand dem fakulta-
tiven Referendum unterliegt, ist vom Gemein-
derat, vorbehältlich des fakultativen Referen-
dums, abschliessend zu behandeln.  
 
Der Initiant, die Initiantin oder ein Mitglied 
des Initiativkomitees hat bei der materiellen 
Beratung durch den Gemeinderat das Recht 

Als Volksinitiative gilt eine Initiative, wenn 
das Begehren von wenigstens 500 Stimmbe-
rechtigten unterstützt wird. 
 
Für die vorläufige Unterstützung einer Einzel-
initiative ist die Zustimmung von 12 Mitglie-
dern des Grossen Gemeinderates erforderlich. 
 
fällt weg 
 
 
 
 
fällt weg 
 
 

Anpassen an das neue Gesetz über die politi-
schen Rechte 

- neu formulieren ohne materielle Ände-
rung 

 
 
Jede Volksinitiative, unabhängig ob der Ge-
genstand dem fakultativen oder obligatori-
schen Referendum unterliegt, kommt zur 
Volksabstimmung (§ 135 GPR) 
Bezüglich Einzelinitiative gilt § 139 Abs. 4 
GPR 
vgl. § 12 Abs. 4 
vgl. § 130 GPR 
vgl. Art. 84 Ziff. 5 GeschO GR 
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der persönlichen Begründung sowie der Teil-
nahme an den Verhandlungen mit beratender 
Stimme, wenn mindestens ein Viertel der an-
wesenden Mitglieder des Gemeinderats sich 
damit einverstanden erklärt.  
 
Im Übrigen sind für die Einreichung und Be-
handlung von Initiativen die Bestimmungen 
des kantonalen Initiativgesetzes sinngemäss 
anwendbar.  
 

 
 
 
 
 
 
fällt weg 

 
 
 
 
 
 
vgl. § 12 Abs. 1  

 
 
 
Dritter Titel 
 
 
  Gemeindeorgane  
    
Allgemeine Be-
stimmung 

 § 13bis   

  Die Behörden beschliessen, welche Geschäfte 
oder Geschäftszweige durch einzelne Mit-
glieder oder durch Ausschüsse in eigener 
Verantwortung erledigt werden können. Sie 
legen die Finanzkompetenzen fest. 
 
Die Behörde kann in einem Reglement die 
selbstständige Besorgung bestimmter Aufga-
ben und die damit verbundenen Verfügungs-
befugnisse an Angestellte der Verwaltung mit 

Mit dem Einschub dieses § können die §§ 36 
Abs. 2, (37) und  40 gestrichen werden. Zu-
dem ist damit auch für den GGR die Subdele-
gation ermöglicht. 
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eigener Verantwortung übertragen.   
  
Gegen deren Anordnung kann innert 30 Ta-
gen nach der Mitteilung Einsprache bei der 
Gesamtbehörde erhoben werden. 

 
 
Gemeinderat                                                                                      Grosser Gemeinderat 
 
Zusammenset-
zung und Wahl 

§ 14.  Der Gemeinderat besteht aus 36 Mit-
gliedern. Die Wahl erfolgt im Verhältniswahl-
verfahren nach den Vorschriften des Wahlge-
setzes über 
die Wahl der Mitglieder des Kantonsrats. 
 

Der Grosse Gemeinderat besteht aus 36 Mit-
gliedern. Die Wahl erfolgt nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über die politischen 
Rechte. 

Anpassen an das neue Gesetz über die politi-
schen Rechte 

- neu formulieren ohne materielle Ände-
rung 

vgl. §§ 42 und 88 GPR 
vgl. auch § 101 Abs. 2 GG 

Bürgerliche Ab-
teilung 

§ 15.  Die in der Stadt Illnau-Effretikon ver-
bürgerten Mitglieder des Gemeinderats bilden 
die Bürgerliche Abteilung.  Beträgt deren Zahl 
weniger als neun, so wählen die Gemeinde-
bürgerinnen und Gemeindebürger die zur Er-
gänzung notwendigen Mitglieder durch die 
Urne. 
 

aufgehoben 
 
 

 

 
 
Unvereinbarkeit § 16.  Die Mitglieder des Stadtrats und die von 

diesem sowie von der Schulpflege und der 
Fürsorgebehörde gewählten Angestellten dür-
fen dem Gemeinderat nicht angehören. 
 

Die Unvereinbarkeit von Ämtern richtet sich 
nach dem Gesetz über die politischen Rechte. 
 
Die Anstellung in der Stadtverwaltung Illnau-
Effretikon in der Besoldungsklasse 14 und 
höher sowie die Funktion der Schulleitung ist 

Anpassen an das neue Gesetz über die politi-
schen Rechte 

- neu formulieren 
- Unvereinbarkeitsregelung  

GGR-Mitglied/ 
Kaderpersonal festlegen 



 12 

mit der Mitgliedschaft im Grossen Gemeinde-
rat unvereinbar. 

vgl. § 29 Abs. 3 GPR 

 
 
Konstituierung 
und Geschäfts-
ordnung 

§ 17.  Der Gemeinderat konstituiert sich selbst. 
Er wählt sein Präsidium, ein Büro, eine Rech-
nungsprüfungskommission, eine Geschäftsprü-
fungskommission und weitere Kommissionen.  
 
Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 

Der Grosse Gemeinderat konstituiert sich 
selbst. Er wählt sein Präsidium, ein Büro, eine 
Rechnungsprüfungskommission, eine Ge-
schäftsprüfungskommission und weitere 
Kommissionen.  
unverändert 

 

 
 
Parlamentarische 
Instrumente 

§ 18.  Die Mitglieder des Gemeinderats haben 
das Recht, mit einer Motion die Anhandnahme 
eines in die Zuständigkeit des Gemeinderats 
oder der Stimmberechtigten fallenden Gegens-
tandes zu verlangen oder durch ein Postulat 
Anregungen zuhanden des Stadtrats und der 
übrigen Behörden zu machen. 
 
 
Jedes Ratsmitglied kann in der Form der Inter-
pellation oder der Kleinen Anfrage vom Stadt-
rat Auskunft über Angelegenheiten der Stadt-
verwaltung von allgemeinem Interesse verlan-
gen. 
 
Die Geschäftsordnung bestimmt das Nähere. 
 

Die Mitglieder des Grossen Gemeinderats ha-
ben das Recht, mit einer Motion die Anhand-
nahme eines in die Zuständigkeit des Grossen 
Gemeinderats oder der Stimmberechtigten 
fallenden Gegenstandes zu verlangen oder 
durch ein Postulat Anregungen zuhanden des 
Stadtrats und der übrigen Behörden zu ma-
chen. 
 
Jedes Ratsmitglied kann in der Form der Inter-
pellation oder der Anfrage vom Stadtrat Aus-
kunft über Angelegenheiten der Stadtverwal-
tung von allgemeinem Interesse verlangen. 
 
 
unverändert. 
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Einberufung § 19.  Der Gemeinderat versammelt sich  

 
1. auf Einladung des Präsidiums; 
2. auf eigenen Beschluss; 
3. auf schriftliches Begehren von mindestens 

zwölf Mitgliedern; 
4. auf Verlangen des Stadtrats. 
 

Der Grosse Gemeinderat versammelt sich 
 
1.unverändert; 
2.unverändert; 
3.unverändert; 

 
4.unverändert. 

 

 
 
Beschlussfähig-
keit 

§ 20. Der Gemeinderat ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Mehrheit der Mitglie-
der anwesend ist. 
 

fällt weg. Vgl. Art. 19 GeschO GR 

 
 
Öffentlichkeit § 21.  Das Verzeichnis der Verhandlungsge-

genstände ist vor der Sitzung öffentlich be-
kanntzumachen.  
 
Voranschlag, Jahresrechnung und Ge-
schäftsbericht liegen vierzehn Tage vor der 
Beratung durch den Gemeinderat in der 
Stadtkanzlei auf und werden an Interessenten 
abgegeben. 
 
Die Verhandlungen und das Protokoll des 
Gemeinderats sind öffentlich, und die Be-
schlüsse werden öffentlich bekannt gemacht. 
Aus wichtigen Gründen kann durch Be-

unverändert 
 
 
 
Voranschlag, Jahresrechnung und Geschäftsbe-
richt liegen vierzehn Tage vor der Beratung 
durch den Grossen Grossen  in der Stadtkanzlei 
auf und werden an Interessenten abgegeben. 
 
 
Die Verhandlungen und das Protokoll des Gros-
sen Gemeinderats sind öffentlich, und die Be-
schlüsse werden öffentlich bekannt gemacht. 
Aus wichtigen Gründen kann durch Beschluss 
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schluss des Gemeinderats die Öffentlichkeit 
von den Verhandlungen ausgeschlossen 
werden.  
 

des Grossen Gemeinderats die Öffentlichkeit 
von den Verhandlungen ausgeschlossen werden.  
 
 

 
 
Antragsrecht von 
Stadtrat, Schul-
pflege und Für-
sorgebehörde 

§ 22.  Die Mitglieder des Stadtrats haben das 
Recht, an allen Beratungen des Gemeinde-
rats teilzunehmen und dazu Anträge zu stel-
len. Das gleiche Recht steht den Mitgliedern 
der Schulpflege und der Fürsorgebehörde zu, 
wenn Geschäfte aus ihrem Aufgabenbereich 
behandelt werden. 
 
Die antragstellende Behörde hat sich bei der 
Beratung ihrer Geschäfte vertreten zu lassen. 
Der Gemeinderat, seine Kommissionen und 
die antragstellenden Behörden können Sach-
verständige und, im Einverständnis des 
Stadtrats, auch Angestellte der Stadtverwal-
tung zu den Beratungen beiziehen.  
 

Die Mitglieder des Stadtrats haben das Recht, an 
allen Beratungen des Grossen Gemeinderats 
teilzunehmen und dazu Anträge zu stellen. Das 
gleiche Recht steht den Mitgliedern der Schul-
pflege und der Fürsorgebehörde zu, wenn Ge-
schäfte aus ihrem Aufgabenbereich behandelt 
werden. 
 
Der Grosse Gemeinderat, seine Kommissionen 
und die antragstellenden Behörden können 
Sachverständige und, im Einverständnis des 
Stadtrats, auch Angestellte der Stadtverwaltung 
zu den Beratungen beiziehen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der erste Satz wurde gestrichen, da er nicht 
notwendig und  seine Bedeutung unklar ist. 

 
 
Wahlen § 23.  Der Gemeinderat wählt: 

 
1. sein Büro und seine Kommissionen; 
 
2. die Mitglieder des Wahlbüros; 
 
 

Der Grosse Gemeinderat wählt: 
 

 1. unverändert; 
 
2. fällt weg; 
 
 

 
 
 
 
Mitglieder Wahlbüro durch Stadtrat wählen; § 

31 Abs. 3 
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3. zwei Mitglieder und zwei Ersatzmitglie-
der der Steuerkommission; 

 
4. die kantonalen Geschworenen, wobei die 

gewählten eidgenössischen Geschwore-
nen mit Wohnsitz in der Stadt auf die 
Zahl der zu wählenden anrechenbar sind. 

 

3. fällt weg; 
 
 
4. unverändert. 

Die Steuerkommissionen wurden mit dem Steu-
ergesetz vom 8. Juni 1997 (LS 631.1) aufgeho-
ben. 

 
 
Rechtsetzung und 
Planung 

§ 24.  Dem Gemeinderat stehen Erlass und 
Änderung von Verordnungen von allgemei-
ner Bedeutung zu, soweit diese nicht aus-
drücklich in die Befugnis anderer Behörden 
fallen, insbesondere: 
 
1. Verordnung über die Entschädigung der 

Behörden; 
 
2. Besoldungsverordnung; 
 
3. Verordnungen  über die Ver- und Entsor-

gungsanlagen; 
 
4. Abfallverordnung; 
 
5. Submissionsverordnung; 
 
6. Verordnung über die kommunalen Beihil-

fen zur AHV/IV; 
 

Dem Grossen Gemeinderat stehen Erlass und 
Änderung von Verordnungen von allgemeiner 
Bedeutung zu, soweit diese nicht ausdrücklich in 
die Befugnis anderer Behörden fallen, insbeson-
dere: 
 
1.unverändert; 

 
 
2.unverändert; 
 
3.unverändert; 

 
 
4.fällt weg; 

 
5.fällt weg; 

 
6.unverändert; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Ziff. 3 enthalten 
 
Kein Anordnungsspielraum 
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7. Werkverordnung; 
 
8. Bau- und Zonenordnung sowie Sonder-

bauvorschriften. 
 
 
 
 
Dem Gemeinderat steht die Festsetzung fol-
gender Planungen zu: 
 
1.kommunaler Richtplan; 
 
2.Erschliessungsplan; 
 
3.Gestaltungspläne, soweit dafür nicht die 

Zustimmung des Stadtrats genügt. 
 

7.fällt weg; 
 

8.unverändert; 
 
 

9.Polizeiverordnung. 
 
 
Dem Grossen Gemeinderat steht die Festsetzung 
folgender Planungen zu: 
 
1. unverändert; 
 
2. unverändert; 
 
3. unverändert. 
 

In Ziff. 3 enthalten 
 
 
 
 
Wird von § 74 Abs. 4 GG gefordert 

 
 
Allgemeine Ver-
waltung 

§ 25.  Der Gemeinderat übt die durch die 
Gesetzgebung der Gemeindeversammlung 
zugewiesenen Befugnisse aus, soweit sie 
diese Gemeindeordnung nicht der Urnenab-
stimmung unterstellt oder einer andern Ge-
meindebehörde überträgt, insbesondere:  
 
1. Oberaufsicht über die gesamte Stadtver-

waltung; 
 
2. Genehmigung des vom Stadtrat erlasse-

Der Grosse Gemeinderat übt die durch die Ge-
setzgebung der Gemeindeversammlung zuge-
wiesenen Befugnisse aus, soweit sie diese Ge-
meindeordnung nicht der Urnenabstimmung 
unterstellt oder einer andern Gemeindebehörde 
überträgt, insbesondere:  
 
1.unverändert; 

 
 
2.unverändert; 
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nen Organisationsreglements; 
 
3. Abnahme des Geschäftsberichts des 

Stadtrats; 
 
4. Genehmigung der Reglemente und Tarife 

für die Abgabe von Energie und Wasser; 
 
5. Beschlussfassung über den Beitritt zu 

Zweckverbänden und Genehmigung von 
Zweckverbandsvereinbarungen;  

 
6. Vorberatung aller Geschäfte der Urnenab-

stimmung und Antragstellung dazu; 
 
7. Schaffung von Teil- und Vollämtern für 

Behördemitglieder;  
 
8. Errichtung und Aufhebung von Lehrstel-

len der Volksschule; 
 

9. Bezeichnung von amtlichen Publikations-
organen; 

 
10.Behandlung von Geschäften, die ihm von 

andern Behörden freiwillig zur Beschluss-
fassung vorgelegt werden.  

 

 
 
3.unverändert; 
 
 
4. fällt weg; 
 
 
5.unverändert;  

 
 

 
6.unverändert; 

 
 
7.unverändert;  

 
 
8.fällt weg; 

 
 
9.fällt weg; 

 
 
10.fällt weg. 
 
 

 
 
 
 
 
Vgl. § 24 Ziff. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dafür sind allein die Bildungsdirektion und die 
Schulpflege zuständig. 
 
 
Neu in der Kompetenz des Stadtrates; 
 § 30 Ziff. 8 
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Finanzhaushalt § 26.  Der Gemeinderat trifft die leitenden 
Entscheidungen für den Gemeindehaushalt, 
nämlich: 
 
1. Festsetzung des jährlichen Voranschlags 

und des Steuerfusses sowie die Bewilli-
gung von Nachtragskrediten unter Vorbe-
halt von Spezialbeschlüssen gemäss Zif-
fern 3 und 4; 

 
2. Abnahme der Jahresrechnung und von 

Abrechnungen über Bauten, für die der 
Gemeinderat oder die Stimmberechtigten 
besondere Kredite bewilligt hatten; 

 
3. neue einmalige Ausgaben von mehr als 

Fr. 200 000 bis Fr. 3 000 000; 
 
4. neue jährlich wiederkehrende Ausgaben 

und Gewährung jährlich wiederkehrender 
Defizitgarantien von mehr als Fr. 40 000 
bis Fr. 200 000; 

 
5. finanzielle Beteiligungen an Unterneh-

mungen Dritter, die der Erfüllung öffent-
licher Aufgaben dienen, sowie Gewäh-
rung von Darlehen zu solchen Zwecken 
im Betrage von mehr als Fr. 100 000; 

 
6. Erwerb, Tausch und Veräusserung von 

Grundstücken sowie die Bestellung und 

Der Grosse Gemeinderat trifft die leitenden Ent-
scheidungen für den Gemeindehaushalt, näm-
lich: 
 
1.unverändert; 

 
 
 
 
 

2.Abnahme der Jahresrechnung und von Ab-
rechnungen über Bauten, für die der Grosse 
Gemeinderat oder die Stimmberechtigten be-
sondere Kredite bewilligt hatten; 
 

3.unverändert; 
 
 

4.neue jährlich wiederkehrende Ausgaben und 
Gewährung jährlich wiederkehrender Defizit-
garantien von mehr als Fr. 60 000 bis 
Fr. 200 000; 
 

5.finanzielle Beteiligungen an Unternehmungen 
Dritter, die der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben dienen, sowie Gewährung von Darlehen 
zu solchen Zwecken im Betrage von mehr als 
Fr. 200 000; 
 

6.unverändert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenz des Stadtrates anpassen  
 
 
 
 
Kompetenz des Stadtrates anpassen  
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Aufhebung von dinglichen Rechten an 
solchen im Wert von mehr als Fr. 2 000 
000 im Einzelfall;  

 
7. Eventualverbindlichkeiten von mehr als 

Fr. 100 000 im Einzelfall. 
 

 
 
 
 

7.Eventualverbindlichkeiten von mehr als 
Fr. 200 000 im Einzelfall 

 
 

 
 
 
 
Kompetenz des Stadtrates anpassen 
 

 
 
 § 27.  1--- 

 
unverändert (aufgehoben)  

 
 
 
Vierter Titel 
 
Stadtrat 
 
 
Mitglieder § 28.  Der Stadtrat besteht mit dem Präsiden-

ten oder der Präsidentin aus  
neun Mitgliedern. 
 

Der Stadtrat besteht mit dem Präsidium aus neun 
Mitgliedern. 
 

 

 
 

                                                 
1 aufgehoben per 31. Dezember 2005 
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 § 29. 1 --- 
 

unverändert (aufgehoben)  

 
 
Aufgaben § 30.  Der Stadtrat besorgt die Gemeindeauf-

gaben, soweit sie nicht durch übergeordnetes 
Recht oder die Gemeindeordnung einer an-
dern Behörde übertragen sind. Dazu gehören 
insbesondere: 
 
1.Vollzug der durch Bund und Kanton den 

Gemeinden zugewiesenen Aufgaben; 
 
2.Besorgung der Gemeindeangelegenheiten, 

vor allem der ökonomischen Verwaltung; 
 
3.Vorberatung und Antragstellung zu allen 

Geschäften des Gemeinderats; 
 
4.Vollzug der Beschlüsse des Gemeinderats 

und der Gemeinde; 
 
5.Erstattung des jährlichen Geschäftsbe-

richts; 
 
6.Vertretung der Gemeinde gegenüber Drit-

ten; 
 
7.Information der Öffentlichkeit über die 

unverändert 
 
 
 
 
 
1.unverändert; 

 
 

2.unverändert; 
 
 

3.Vorberatung und Antragstellung zu allen Ge-
schäften des Grossen Gemeinderates; 
 

4.Vollzug der Beschlüsse des Grossen Gemein-
derates und der Gemeinde; 
 

5.unverändert; 
 
 

6.unverändert; 
 
 

7.unverändert; 

Die Behördeninitiative kann von jedem Organ  
(§ 10 Abs. 1 GPR) ergriffen werden  § 119 Abs. 
2 GPR). Das Organ entscheidet mit Mehrheits-
beschluss. Eine Regelung in der GO ist nicht 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 aufgehoben per 31. Dezember 2005 
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Behördenbeschlüsse von öffentlichem In-
teresse und die weiteren wesentlichen 
Gemeindeangelegenheiten. 

 

 
 
 
 

8.Ergreifung des Gemeindereferendums; 
 

9.Bezeichnung von amtlichen Publikationsorga-
nen. 

  

 
 
 
 
vgl. Art. 33 Abs. 3 KV 
 
 

 
 
Konstituierung 
und Wahlen 

§ 31.  Der Stadtrat konstituiert sich, mit 
Ausnahme der Präsidentin oder des Präsi-
denten, selbst und sorgt für die Stellvertre-
tung. 
 
Er wählt aus seiner Mitte auf die gesetzliche 
Amtsdauer: 
 
1. die Vorsteherinnen und Vorsteher der 

Verwaltungsabteilungen; 
 
2. die Mitglieder und Vorsitzenden der Aus-

schüsse; 
 
3. die Vorsitzenden der Schulpflege, der 

Fürsorgebehörde, der Vormundschaftsbe-
hörde und der Baubehörde sowie ein wei-
teres Mitglied der Baubehörde. 

 
Der Stadtrat bestellt in freier Wahl die Vor-

Der Stadtrat konstituiert sich, mit Ausnahme des 
Präsidiums, selbst und sorgt für die Stellvertre-
tung. 
 
 
Er wählt aus seiner Mitte auf die gesetzliche 
Amtsdauer: 
 
1.die Vorsteherinnen und Vorsteher der Res-

sorts; 
 

2.die Mitglieder und Präsidien der Ausschüsse;  
 
 
3.die Präsidien der Schulpflege, der Fürsorgebe-

hörde, der Vormundschaftsbehörde und der 
Baubehörde sowie ein weiteres Mitglied der 
Baubehörde. 

 
Der Stadtrat wählt in freier Wahl die Präsidien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich 
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sitzenden und Mitglieder der übrigen Kom-
missionen, sowie das Personal der Stadtver-
waltung und die nebenamtlichen Funktionä-
re, soweit dafür nicht andere Organe zustän-
dig sind. 
 

und Mitglieder der übrigen Kommissionen, die 
Mitglieder des Wahlbüros, die Betreibungsbe-
amtin bzw. den Betreibungsbeamten und die 
nebenamtlichen Funktionärinnen und Funktionä-
re, soweit dafür nicht andere Organe zuständig 
sind. 

- Wahlbüro 
- Bertreibungsbeamtin bzw. Betreibungs-

beamter 
 
Das Personal wird nicht mehr gewählt sondern 
angestellt § 33 Ziff. 2 

 
 
Rechtsetzung § 32.  Der Stadtrat erlässt: 

 
1. das Organisationsreglement; 
 
2. seine Geschäftsordnung; 
 
3. Bestattungs- und Friedhofverordnung; 
 
4. Polizeiverordnung; 
 
5. Verordnung über das Alters- und Kran-

kenheim samt Taxordnungen; 
 
6. Verordnung über die Nummerierung von 

Wohnhäusern und das Anbringen von 
Strassentafeln; 

 
7. Verordnung über die Benützung der 

Schiessanlagen; 
 
8. weitere Verordnungen  und Reglemente 

über Einrichtungen der Gemeinde. 
 

unverändert 
 
1.unverändert; 

 
2.unverändert; 

 
3.unverändert; 

 
4.fällt weg; 

 
5.fällt weg; 

 
 

6.fällt weg; 
 
 
 

7.fällt weg; 
 
 

8.unverändert; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neu in der Kompetenz des Grossen Gemeindera-
tes; § 24 Ziff. 9 
Wird mit selbstständiger Anstalt überflüssig. 
 
Unter Ziffer 8 subsummiert. 
 
 
 
 
Unter Ziffer 8 subsummiert. 
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Allgemeine Ver-
waltung 

§ 33.  Dem Stadtrat stehen insbesondere zu: 
 
1. Festsetzung des Stellenplanes der gesam-

ten Stadtverwaltung und des Betreibungs-
amtes; 

 
2. Anstellung des städtischen Personals und 

Festsetzung der Besoldungen, soweit 
nicht andere Behörden zuständig sind; 

 
3. Zulassung weiterer Energieträger der all-

gemeinen Versorgung. 

unverändert 
 
1.unverändert; 

 
 
 

2.Anstellung des städtischen Personals und Fest-
setzung der Besoldungen. Der Stadtrat kann 
diese Kompetenz delegieren; 
 

3.unverändert. 
 

 
 
 
 
 
 
Vgl. Bemerkung bei § 31 
 
 
 
 

 
 
Finanzverwal-
tung 

§ 34.  Der Stadtrat beschliesst über: 
 
1. Festsetzung der Gebührentarife; 
 
2. Erwerb, Veräusserung und Tausch von 

Grundstücken sowie Bestellung und Auf-
hebung von dinglichen Rechten an sol-
chen im Wert bis  
Fr. 2 000 000 im Einzelfall; 

 
3. finanzielle Beteiligungen an Unterneh-

mungen Dritter, welche der Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben dienen, sowie Ge-
währung von Darlehen zu solchen Zwe-
cken bis Fr. 100 000; 

 

unverändert 
 
1.unverändert; 

 
2.unverändert; 

 
 
 
 
 

3.finanzielle Beteiligungen an Unternehmungen 
Dritter, welche der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben dienen, sowie Gewährung von Dar-
lehen zu solchen Zwecken bis Fr. 200 000; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenz anpassen 
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4. Aufnahme von Darlehen und Eingehen 
langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber 
Dritten; 

 
5. Erhebung gerichtlicher Klagen und Erle-

digung von Prozessen durch Abstand oder 
Vergleich mit dem Recht auf Stellvertre-
tung; 

 
6. neue einmalige Ausgaben bis Fr. 200 000 

im Einzelfall, höchstens aber Fr. 600 000 
im Jahr; 

 
7. neue jährlich wiederkehrende Ausgaben 

und jährlich wiederkehrende Defizitga-
rantien bis Fr. 40 000 im Einzelfall, 
höchstens aber Fr. 80 000 im Jahr; 

 
8. Eventualverbindlichkeiten bis Fr. 100 000 

im Einzelfall. 
 

4.unverändert; 
 
 
 

5.unverändert; 
 
 
 
 

6.unverändert; 
 
 
 

7.neue jährlich wiederkehrende Ausgaben und 
jährlich wiederkehrende Defizitgarantien bis 
Fr. 60 000 im Einzelfall, höchstens aber  
Fr. 120 000 im Jahr; 
 

8.Eventualverbindlichkeiten bis Fr. 200 000 im 
Einzelfall. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenz anpassen 
 
 
 
 
Kompetenz anpassen  
 
 
 

 
 
Bürgerliche An-
gelegenheiten 

§ 35.  1Der Stadtrat ist zuständig für die Er-
teilung des Gemeindebürgerrechts und den 
Erlass allfälliger Bestimmungen im Einbür-
gerungswesen. 
 

Unverändert.  

                                                 
1 Neufassung per 31. Dezember 2005 
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Aufgabenzuord-
nung 

§ 36.  Der Stadtrat bestimmt die Zuordnung 
seiner Aufgaben zu den Ressorts. Diese sind 
im Organisationsreglement bezeichnet. 
 
Er kann Aufgaben und Geschäftszweige ein-
zelnen oder mehreren seiner Mitglieder zur 
Erledigung in eigener Verantwortung über-
tragen. Gegen deren Verfügungen und Be-
schlüsse kann Einsprache beim Stadtrat er-
hoben werden, sofern nicht ein anderes Ver-
fahren vorgeschrieben ist.  
 
Er bestellt ständige und nicht ständige 
Kommissionen, die ihn bei der Vorbereitung 
seiner Beschlüsse und im Vollzug der Auf-
gaben unterstützen.  
 

unverändert. 
 
 
 
fällt weg. 
 
 
 
 
 
 
 
unverändert. 

 
 
 
 
 
neu vgl. § 13bis 

 
 
Organisations-
Reglement 

§ 37.  Der Stadtrat erlässt ein Organisations-
reglement. Dieses regelt die Aufgabenzuord-
nungen und den Geschäftsverkehr zwischen 
dem Stadtrat und den übrigen Behörden.  
 
Das Organisationsreglement ist dem Ge-
meinderat zur Genehmigung vorzulegen.  
 

Unverändert. 
 
 
 
 
Das Organisationsreglement ist dem Grossen 
Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. 

vgl. § 13bis 
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Stadtschreiberin 
bzw. Stadtschrei-
ber 

§ 38.  Der Stadtschreiber ist zuständig für die 
administrative Leitung der Stadtverwaltung.  
 

Die Stadtschreiberin bzw. der Stadtschreiber ist 
zuständig für die operative Leitung der Stadt-
verwaltung und ist deren Personalchef. 

Neue Formulierung: Der Stadtschreiber ist zu-
ständig für die operative Leitung der Stadtver-
waltung. Er leitet den Personaldienst. 

 
 
 
Fünfter Titel 
 
Kommissionen mit selbständigen Verwaltungsbefugnissen 
 
 
Allgemeine Be-
fugnisse 

§ 39.  Die Kommissionen mit selbständigen 
Verwaltungsbefugnissen besorgen die ihnen 
durch die Gemeindeordnung übertragenen 
Aufgaben und die damit verbundenen Straf-
befugnisse selbständig. Sie übernehmen neue 
Aufgaben, die zu ihrem Aufgabenbereich 
gehören. 
 
Sie geben sich, unter Berücksichtigung des 
vom Stadtrat erlassenen Organisationsregle-
ments, eine Geschäftsordnung. 
 

unverändert  

 
 
Wohnsitz  § 39bis.  Als Mitglied der Schulpflege, der Bau-, 

Fürsorge- und Vormundschaftsbehörde ist wähl-
bar, wer Wohnsitz in der Stadt Illnau-Effretikon 
hat.  
 

Wohnsitzpflicht für Mitglieder selbstständiger 
Behörden stipulieren.  
§ 23 GPR 
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Delegation von 
Aufgaben 

§ 40.  Die Kommissionen können Aufgaben 
oder Geschäftszweige einzelnen oder mehre-
ren ihrer Mitglieder zur Erledigung in eige-
ner Verantwortung übertragen. Gegen deren 
Entscheide kann Einsprache bei der Gesamt-
behörde erhoben werden, soweit nicht ein 
anderes Verfahren vorgesehen ist.  
 

fällt weg vgl. § 13bis 

 
 
Ausgabenbefug-
nis 

§ 41.  Die Kommissionen beschliessen in 
eigener Kompetenz über: 
 
1. Ausgaben aufgrund des Voranschlags 

und von Spezialbeschlüssen für ihren 
Aufgabenbereich; 

 
2. gebundene Ausgaben;  
 
3. neue Ausgaben, soweit sie die in den 

nachfolgenden Bestimmungen genannten 
Beträge nicht übersteigen. 

 
Übersteigt eine Ausgabe die Kompetenz 
einer Kommission, stellt sie dem Stadtrat 
dazu Antrag. Dasselbe gilt für die Verge-
bung von Arbeiten und Lieferungen, wenn 
sie im Einzelfall den Betrag von  
Fr. 100 000 übersteigen. 

unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersteigt eine Ausgabe die Kompetenz einer 
Kommission, stellt sie dem Stadtrat dazu Antrag.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz 2 letzter Satz (Arbeitsvergebung) weg-
lassen, da ohne materielle Bedeutung. 
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Fürsorgebehörde § 42.  Die Fürsorgebehörde zählt mit der 

Präsidentin oder dem Präsidenten, die vom 
Stadtrat aus seiner Mitte bestimmt werden, 
sieben Mitglieder.  
 
Sie besorgt die wirtschaftliche und persönli-
che Sozialhilfe und die freiwillige Fürsorge.  
 

Die Fürsorgebehörde zählt mit dem Präsidi-
um, das vom Stadtrat aus seiner Mitte be-
stimmt wird, sieben Mitglieder.  
 
 
unverändert 
 

 

 
 
Ausgabenbefug-
nis der Fürsorge-
behörde 

§ 43.  Die Fürsorgebehörde beschliesst in 
eigener Kompetenz über: 
 
1.neue einmalige Ausgaben bis Fr. 10 000 

im Einzelfall, jedoch höchstens Fr. 20 000 
pro Jahr; 

 
2.neue jährliche wiederkehrende Ausgaben 

bis Fr. 1000 im Einzelfall, jedoch höchs-
tens Fr. 2000 pro Jahr; 

 
Sie verfügt ferner über die Erträgnisse und 
das Kapital des Hilfsfonds. 
 

Die Fürsorgebehörde beschliesst in eigener 
Kompetenz über: 
 
1.unverändert; 

 
 

 
2.neue jährliche wiederkehrende Ausgaben 

bis Fr. 5 000 im Einzelfall, jedoch höchs-
tens Fr. 10 000 pro Jahr; 

 
unverändert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kompetenz anpassen 

 
 
Vormundschafts-
behörde 

§ 44.  Die Vormundschaftsbehörde besteht 
mit dem Präsidenten oder der Präsidentin, 
die vom Stadtrat aus seiner Mitte bestimmt 
werden, aus fünf Mitgliedern. 

Die Vormundschaftsbehörde besteht mit dem 
Präsidium, das vom Stadtrat aus seiner Mitte 
bestimmt wird, aus fünf Mitgliedern. 
 

Vgl. Bemerkung § 42 
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Sie besorgt das Vormundschaftswesen sowie 
die Pflegekinderfürsorge und die Alimenten-
bevorschussung.  

 
unverändert 

 
 
Baubehörde § 45.  Die Baubehörde besteht aus dem vom 

Stadtrat aus seiner Mitte bestimmten Präsi-
denten oder der Präsidentin, einem zweiten 
Mitglied des Stadtrats und drei weiteren 
Mitgliedern. 
 
Sie ist örtliche Baubehörde im Sinne des 
Planungs- und Baugesetzes und handhabt die 
Bau- und Zonenordnung. Sie stellt dem 
Stadtrat Antrag zu allen Fragen der Ortspla-
nung. 
 

Die Baubehörde besteht aus dem vom Stadt-
rat aus seiner Mitte bestimmten Präsidium, 
einem zweiten Mitglied des Stadtrats und 
drei weiteren Mitgliedern. 
 
 
Sie ist örtliche Baubehörde im Sinne des 
Planungs- und Baugesetzes und handhabt die 
Bau- und Zonenordnung. (letzter Satz gestri-
chen) 

 
 
 
 
 
 
 
Absatz 2, letzter Satz streichen. Kompetenz gemäss 
Praxis zur Stadtentwicklungskommission verschie-
ben.. 

 
 
 
Sechster Titel 
 
Schulpflege 
 
 
Mitglieder § 46.  Die Schulpflege besteht mit der Präsi-

dentin oder dem Präsidenten, die vom Stadt-
rat aus seiner Mitte bestimmt werden, aus 19 
Mitgliedern. 
 

Die Schulpflege besteht mit dem Präsidium, 
das vom Stadtrat aus seiner Mitte bestimmt 
wird, aus 11 Mitgliedern. 
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Aufgaben § 47.  Das Aufgabengebiet der Schulpflege 

umfasst: 
 
1. Kindergärten;  

 
2. das gesamte Volksschulwesen ein-

schliesslich Aufsicht über Privatschulen; 
 
3. hauswirtschaftliche Fortbildungsschule; 
 
4. Bildungseinrichtungen für Schulentlasse-

ne; 
 
5. Musikschule und die übrige Förderung 

der musischen Erziehung; 
 
6. Fürsorge für körperlich und geistig behin-

derte, verwahrloste und bedürftige Kinder 
im Rahmen der Schulgesetzgebung; 

 
7. Schulärztlicher und schulzahnärztlicher 

Dienst. 
 

Das Aufgabengebiet der Schulpflege um-
fasst: 
 
1.  Leitung und Beaufsichtigung der Schulen, 

inkl. Berufsvorbereitungsschule, städti-
sche Musikschule, Hort und schulische 
Tagesbetreuungsangebote; 

 
2.  Vertretung der Schule gegen aussen; 

 
3.Vollzug der kantonalen Erlasse und Be-

schlüsse, soweit aufgrund der Gesetzge-
bung oder des Organisationsstatuts nicht 
ein anderes Organ dafür zuständig ist; 
 

4.Festlegung der Organisation und der An-
gebote der Schulen; 
 

5.Beschlussfassung über das Organisations-
statut; 
 

6.Genehmigung des Schulprogramms;  
 

7.Anstellung und Entlassung der Schullei-
tungen, der Lehrpersonen und der übrigen 
Mitarbeitenden sowie deren Zuteilung an 
die Schulen; 
 

8.Aufsicht über die Schulleitungen und die 

Neufassung gemäss neuen gesetzlichen Vorgaben. 
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Lehrpersonen sowie deren Beurteilung; 
 

9.Zuteilung der Schülerinnen und Schüler an 
die Schulen; 
 

10.Zuteilung der finanziellen Mittel an die 
Schulen und Kontrolle über deren Ver-
wendung; 
 

11.Hauswirtschaftliche Fortbildung; 
 

12.Aufsicht über den schulärztlichen und 
schulzahnärztlichen Dienst.  

 
 
Befugnisse § 48.  Die Schulpflege besitzt die gleichen 

allgemeinen Befugnisse wie die Kommissio-
nen mit selbständigen Verwaltungsbefugnis-
sen.  
 
Die Schulpflege wählt die Lehrkräfte der 
Volksschule und stellt das übrige nebenamt-
liche Personal der Schule an. Sie setzt die 
Besoldungen des von ihr angestellten Perso-
nals fest, soweit die Stadt dazu befugt ist. 
 
Sie beschliesst über: 
 
1. neue einmalige Ausgaben bis Fr. 100 000 

im Einzelfall, jedoch nicht mehr als Fr. 
200 000 im Jahr; 

Unverändert. 
 
 
 
 
fällt weg. 
 
 
 
 
 
Sie beschliesst über: 
 
1.unverändert; 

 
 

 
 
 
 
 
vgl. § 47 Ziff. 7 
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2. neue jährlich wiederkehrende Ausgaben 

bis Fr. 20 000, jedoch nicht mehr als Fr. 
40 000 im Jahr. 

 

 
2.neue jährlich wiederkehrende Ausgaben 

bis Fr. 30 000, jedoch nicht mehr als 
Fr. 60 000 im Jahr. 

 

 
Kompetenz anpassen 
 

 
 
Konvent und 
Vertretung der 
Lehrpersonen 

§ 49.  Die Lehrkräfte der Primarschule, der 
Oberstufe und der gemeindeeigenen Sonder-
schulen bilden den Lehrerkonvent. Der Kon-
vent erlässt ein Reglement über seine Aufga-
ben und seine Organisation, das der Geneh-
migung durch die Schulpflege unterliegt. 
 
Eine vom Konvent gewählte Vertretung von 
13 Lehrkräften nimmt an den Verhandlungen 
der Schulpflege mit beratender Stimme teil. 
 

An den Verhandlungen der Schulpflege 
nehmen teil: 
 
1. Eine von den Schulleitungen gewählte 

Vertretung von 4 Personen; 
 

2. 4 Vertretungen der Lehrpersonen; 
 

3. die Konventspräsidentin bzw. der Kon-
ventspräsident. 

 

 
 
 
Siebenter Titel 
 
Öffentlich-rechtliche Anstalten 
 
 
Alterszentrum 
Bruggwiesen 

§ 49bis.   Die Stadt führt das ‚Alterszent-
rum Bruggwiesen’ in Form einer selbst-
ständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt mit 
eigener Rechtspersönlichkeit. 
 

unverändert. Vgl. Gemeindeabstimmung 
betreffend Alterszentrum Bruggwiesen 
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Aufgaben Das Alterszentrum sorgt für eine bedürf-
nisgerechte Betagtenbetreuung. Dazu bietet 
es Pensionärs- und Pflegeplätze sowie wei-
tere Dienstleistungen in den Bereichen Al-
tersbetreuung und Altershilfe an. Diese 
Aufgaben erfüllt es im Rahmen von Leis-
tungsvereinbarungen. 

 

unverändert.  

Finanzierung Die erbrachten Leistungen werden nach 
dem Verursacherprinzip, mit Beiträgen 
Dritter und mittels Steuern finanziert. Der 
Stadtrat kann der Anstalt Darlehen gewäh-
ren. 
 

unverändert.  

Organisation Der Grosse Gemeinderat regelt die Grund-
züge der Organisation und übt die Oberauf-
sicht aus.  
 

unverändert.  

Verwaltungsrat Die obersten Organe des Alterszentrums 
Bruggwiesen sind der Verwaltungsrat, die 
Geschäftsleitung und die Revisionsstelle. 
Der Verwaltungsrat ist für die strategische 
Führung des Alterszentrums zuständig. Er 
erlässt die erforderlichen Reglemente und 
Verordnungen und ist interne Rekursin-
stanz. Im Rahmen der Abmachungen des 
Rahmenvertrags legt der Verwaltungsrat 
die Tarife fest, welche durch den Stadtrat 
zu genehmigen sind. 
 

unverändert.  

Geschäftsleitung Die Geschäftsleitung ist für die operative unverändert.  
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Führung der Anstalt zuständig.  
 

Arbeitsverhältnisse Die Arbeitsverhältnisse des Personals des 
Alterszentrums sind öffentlich-rechtlich 
und richten sich nach den Bestimmungen 
der Besoldungs-Verordnung für das Perso-
nal der Stadt Illnau-Effretikon. Das Alters-
zentrum kann hinsichtlich des Lohnes, der 
Arbeitszeit, der Ferien sowie der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses ergänzende 
Bestimmungen erlassen. 
 

unverändert.  

 
 
 
Achter Titel 
 
Einzelbeamtungen 
 
 
Betreibungsbe-
amtin bzw. 
Betreibungsbe-
amter 

§ 50.  Der Gemeinderat bestimmt, ob die 
Inhaber des Friedensrichteramts und des 
Stadtammann- und Betreibungsamts sowie 
deren Kanzleipersonal von der Stadt gemäss 
Besoldungsverordnung entschädigt werden 
oder ob sie ihre Ämter mit eigener Rechnung 
führen. 
 
Änderungen werden nur auf Beginn einer 
Amtsdauer vorgenommen. Die Amtsinhaber 
sind anzuhören. 

Das Anstellungsverhältnis der Betreibungs-
beamtin bzw. des Betreibungsbeamten rich-
tet sich nach der Besoldungsverordnung der 
Stadt.  
 
 
 
 
fällt weg 
 
 

Die Betreibungsbeamtin bzw. der Betreibungsbeam-
te  ist von der Stadt angestellt und wird gemäss Be-
soldungsverordnung entschädigt. 
 
Die Amtslokale werden durch den Stadtrat bestimmt 
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Die Amtslokale für das Friedensrichteramt 
sowie das Stadtammann- und Betreibungs-
amt werden vom Stadtrat bestimmt.  
 

 
Das Amtslokal wird vom Stadtrat bestimmt. 

 
 
Friedensrichterin 
bzw. Friedens-
richter 

 § 50bis.   Die Friedensrichterin bzw. der 
Friedensrichter wird gemäss Verordnung 
über die Entschädigung der Behörden ent-
schädigt. 
 

 

  Die Stadt stellt das Amtslokal auf ihre Kos-
ten zur Verfügung. 

 

 
 
 
Neunter Titel 
 
Schlussbestimmungen 
 
 
Inkraftsetzung § 51.  Diese Gemeindeordnung tritt nach der 

Genehmigung durch den Regierungsrat auf 
Beginn der Amtsdauer 1998/2002 der Ge-
meindebehörden in Kraft.  
 
Auf den gleichen Zeitpunkt gilt die Gemein-
deordnung vom 27. September 1981 als auf-
gehoben. 
 

Die Gemeindeordnung tritt nach der Geneh-
migung durch den Regierungsrat durch Be-
schluss des Stadtrates in Kraft. 
 
 
Auf den gleichen Zeitpunkt gilt die Gemein-
deordnung vom 28. September 1997 als auf-
gehoben. 
 

Inkraftsetzung der Änderungen nach Genehmi-
gung durch den Regierungsrat durch den Stadtrat. 
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Die Anordnung der Erneuerungswahlen im 
Frühjahr 1998 erfolgt nach den neuen Be-
stimmungen. 
 

fällt weg 
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